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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil 5D_158/2016 vom 11. Oktober 2016 ist das Bundesgericht auf eine
Verfassungsbeschwerde der A.________ GmbH (gegen den Entscheid des Obergerichts des
Kantons Bern vom 4. Oktober 2016 im Verfahren ZK 16 402) mangels genügender
Begründung nicht eingetreten.

Mit Urteil 5F_10/2017 vom 31. Mai 2017 ist das Bundesgericht auf ein Revisionsgesuch
der A.________ GmbH gegen das Urteil 5D_158/2016 mangels Leistung des
Kostenvorschusses nicht eingetreten.

Am 31. Januar 2018 hat die B.________ GmbH (neue Firma der A.________ GmbH) um
Revision des Urteils 5F_10/2017 und sinngemäss des vorangegangenen Urteils
5D_158/2016 ersucht. Sie verlangt die Feststellung, dass sie nichts schulde. Gegen die
Steuerbehörde sei ein Verfahren wegen vorsätzlichen Betrugsversuchs einzuleiten und der
Eintrag im Betreibungsregister sei zu löschen.

Mit Verfügung vom 2. Februar 2018 ist der Gesuchstellerin gemäss Art. 62 BGG Frist für
die Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 1'000.-- angesetzt worden. Am 5. Februar
2018 (Postaufgabe am 6. Februar 2018) ist die Gesuchstellerin mit einem als
Dienstaufsichtsbeschwerde betitelten Schreiben an das Bundesgericht gelangt, in dem sie
sich über die Höhe des Kostenvorschusses beschwerte. Mit Verfügung vom 7. Februar 2018
ist das sinngemässe Gesuch um Senkung des Gerichtskostenvorschusses abgewiesen
worden. Mit Verfügung vom 2. März 2018 ist der Gesuchstellerin gemäss Art. 62 Abs. 3
BGG eine Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses bis 16. März 2018 angesetzt
worden (unter Androhung des Nichteintretens auf das Rechtsmittel bei nicht fristgerechter
Zahlung).

Die Gesuchstellerin hat den Kostenvorschuss binnen der Nachfrist nicht bezahlt.
Androhungsgemäss ist folglich gestützt auf Art. 62 Abs. 3 BGG auf das Revisionsgesuch
nicht einzutreten.

E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Gesuchstellerin die Gerichtskosten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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